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Konkordatliche Richtlinien: Blosse Gentlemen’s Agreements
oder verbindliches Strafvollzugsrecht?

Zusammenfassung*

Mit dem Ziel einen einheitlichen, bedarfsgerechten Vollzug von Strafen und Massnahmen zu
gewährleisten, haben sich die Schweizer Kantone zu drei regionalen
Strafvollzugskonkordaten zusammengeschlossen. Das Erreichen dieser erwünschten
Harmonisierung bedingt den Erlass von interkantonal geltenden Bestimmungen. Im Fokus
der angehenden Erläuterungen steht ein äusserst wirksames und flexibles
Harmonisierungsinstrument: Die Richtlinien des Strafvollzugskonkordats der Nordwest-
Innerschweiz (NWI-CH). Als Gentlemen’s Agreement sind sie generell abstrakte
Handlungsanweisungen ohne Rechtssatzqualität nach aussen. Die als Soft Law zu
qualifizierenden Richtlinien als Mittel zum Zweck der kongruenten Durchführung des
Strafvollzugs wirken jedoch nicht ausschliesslich ihrer Rechtsnatur entsprechend. Das Soft-
Law-Phänomen selber entwickelte sich im Laufe der letzten 20 Jahre in einer kaum
nachvollziehbaren Eigendynamik, welche dazu verleitet, dieser Qualifikation blind zu
vertrauen, ohne die dahinterstehenden relevanten Fragestellungen durchleuchten zu
müssen. Bei der Analyse der Richtlinien des Strafvollzugskonkordats NWI-CH wird dieser
Umstand besonders deutlich. Durch ihre breite Implementierung und ihre konsequente
Anwendung kommen die Richtlinien einer Rechtsverordnung sehr nahe. Die drei
Strafvollzugskonkordate gestalten damit den Vollzug von Strafen und Massnahmen
massgeblich mit.
Schlüsselwörter: Strafvollzugskonkordat, interkantonale Rechtsetzung, Demokratiedefizit,
Richtlinien, Soft Law, Gentlemen’s Agreement, Strafvollzugsrecht, Art. 123 Abs. 2 BV.
Résumé*

Avec le but de garantir une exécution uniforme des peines et mesures, les cantons suisses
se sont associés dans trois concordats régionaux sur l’exécution des peines et mesures.
Pour arriver à l’harmonisation désirée, il faut des normes inter-cantonales. Au centre des
explications suivantes est un instrument d’harmonisation extrêmement efficace et flexible,
soit le concordat sur l’exécution des peines et mesures de la Suisse nord-ouest et centrale
(NWI-CH). Etant un «gentlemen’s agreement», ce concordat contient des instructions de
caractère général et abstrait qui n’ont pourtant pas la qualité de norme légale. Ces directives
peuvent être qualifiées comme «soft law» et sont un moyen pour atteindre le but d’une
exécution uniforme, même si elles ont des effets au-delà de cette qualité. Le phénomène du
«soft law» lui-même s’est développé au cours des 20 années passées avec une dynamique
surprenante qui entraîne une confidence en ce phénomène en omettant une analyse des
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questions qui se posent dans son contexte. Une analyse du NWI-CH montre cela
particulièrement bien. Par son implémentation vaste et son application conséquente, les
directives s’approchent à des normes légales. Les trois concordats régionaux ont donc une
influence importante sur l’aménagement de l’exécution des peines et mesures.
Mots-clés: Concordat sur l’exécution des peines et mesures, normes inter-cantonales, déficit
de démocratie, directive, soft law, gentlemen’s agreement, droit de l’exécution des peines et
mesures, art. 123 al. 2 Cst.
Summary*

With the goal of guaranteeing a uniform execution of sentences, the Swiss states teamed up
in three different regional concordats regarding the execution of prison sentences and
measures. To achieve the desired harmonization, inter-state legislation is needed. The
concordat on the execution of prison sentences and measures in central and north-western
Switzerland (NWI-CH) is an extremely effective and flexible means of harmonization and will
be the focus of the following contribution. Being a gentlemen’s agreement, the concordat
contains instructions that are general and abstract without being legally binding statutes.
These guidelines can be qualified as soft law and are a means to achieve a uniform
execution but they also have effects beyond this goal. The soft law-phenomenon itself
developed over the past 20 years with a surprising dynamic that results in an exaggerated
trust in this kind of law-making and an avoidance to analyze the questions it raises. An
analysis of the NWI-CH shows this particularly well. By their comprehensive implementation
and consistent application, the guidelines become similar to statutory law. The three regional
concordats thus have an important impact on the execution of prison sentences and
measures.
Keywords: Concordat on the execution of prison sentences and measures, inter-state
legislation, democratic deficits, guidelines, soft law, gentlemen’s agreement, law of
execution of prison sentences and measures, art. 123 par. 2 Swiss Constitution.
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1. Strafvollzugskonkordate als Vollzugsgemeinschaften

Der Vollzug von Strafen und Massnahmen obliegt gemäss Art. 123 Abs. 2 BV den Kantonen. Aus
dieser kantonalen Vollzugshoheit ergibt sich zweierlei. Vor dem Hintergrund der gemeinsamen
Aufgabenerfüllung führte sie einerseits zur interkantonalen Zusammenarbeit im Bereich des
Straf- und Massnahmenvollzugs. Andererseits entstand durch diese föderalistische
Kompetenzteilung eine breite Verflechtung von kantonalen Strafvollzugsnormen, welche einem
einheitlichen Vollzug von Strafen und Massnahmen in der Schweiz zuwiderläuft. In den meisten
Kantonen wird der Strafvollzug auf Verordnungsstufe geregelt. Nur die Kantone BE, SO, ZH,

GR sowie NE haben ein umfassendes Strafvollzugsgesetz erlassen.1 Bezüglich der
Regelungsbreite und der Regelungstiefe sind die kantonalen Strafvollzugsnormen unterschiedlich

ausgestaltet.2 Eine umfassende Normierung des materiellen Strafvollzugsrechts auf
Verordnungsstufe findet sich in den Kantonen AG, BE, NE, SO, SG, TI, VD, VS und ZH. In
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anderen Kantonen finden sich rudimentäre oder gar keine Vollzugsvorschriften. In diesen

Kantonen ist der Strafvollzug durch Verwaltungsvorschriften geregelt.3 Zusammenfassend lässt
sich festhalten, dass sich das kantonale Strafvollzugsrecht durch ein «hohes Mass an

Heterogenität und Unübersichtlichkeit»4 auszeichnet.

Mit der Errichtung von drei regionalen Strafvollzugskonkordaten wurde diesem Umstand
entgegengewirkt. Der Zusammenschluss zu Vollzugsgemeinschaften ermöglicht den
Erfahrungsaustausch zwischen den Kantonen und die gemeinsame Erfüllung der kraft
Bundesverfassung zugeteilten Aufgabe des Strafvollzugs. Durch den Erlass von interkantonalen
Bestimmungen leisten die Strafvollzugskonkordate ausserdem einen wichtigen Beitrag zur
Rechtsvereinheitlichung. Im Zuge dessen haben die drei Strafvollzugskonkordate bspw.
Richtlinien zur Ausgestaltung des Vollzugs erlassen, wodurch nun zumindest innerhalb des
jeweiligen Strafvollzugskonkordats in wesentlichen Fragen eine einheitliche Auffassung und
Handhabung des Strafvollzugsrechts besteht. Im Folgenden wird die Thematik am Beispiel des
Strafvollzugskonkordats Nordwest und Innerschweizer Kantone (NWI-CH) dargestellt, welchem
die Kantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, UR und ZG beigetreten sind.

2. Richtlinien des Strafvollzugskonkordats NWI-CH

Im Rahmen der Revision des allgemeinen Teils des StGB im Jahre 2002 wurden

erstmals bundesrechtliche Vorschriften zur Ausgestaltung des Vollzugs ins StGB aufgenommen.5

Das Strafvollzugskonkordat hat durch die Anpassung bestehender und den Erlass neuer
Richtlinien wesentlich zur Harmonisierung der Umsetzung dieser Vorschriften im Strafvollzug
beigetragen. Wichtige Materien des Strafvollzugs werden nun mittels Richtlinien geregelt. Es
bestehen Richtlinien für das Urlaubswesen, die Halbgefangenschaft, die gemeinnützige Arbeit,
den Verdienstanteil sowie für die bedingte Entlassung, um nur einige Beispiele der Vielzahl an

Regelungsgegenständen zu nennen.6 In einer dem Ingress ähnlichen Art und Weise gibt
die Richtlinie jeweils wortwörtlich die einschlägige Norm des StGB zur betreffenden Sachmaterie
wieder. Es folgen in genereller Weise Konkretisierungen der vollzugsrechtlichen
Rahmenbestimmungen des StGB. Bspw. wird die Umsetzung des Arbeitsentgelts durch eine
Richtlinie geregelt. Diese nennt stichwortartig die Ziele, die Bemessung, die Höhe sowie die

Verwendung des Arbeitsentgelts.7 Indem die Richtlinien laufend aktualisiert und den ständigen
Bedürfnissen und Veränderungen der Vollzugspraxis angepasst werden, stellen sie ein im
Vergleich zur Rechtsverordnung sehr flexibles Harmonisierungsinstrument dar.
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3. Strafvollzugskonkordat NWI-CH als interkantonaler Gesetzgeber?



Die durch das Strafvollzugskonkordat NWI-CH angestrebte Rechtsvereinheitlichung kann nur
erreicht werden, wenn es in der Lage ist, interkantonal verbindliche Regelungen aufzustellen. Mit
der Reform zur Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) im Jahre 2001 wurde die wachsende
Bedeutung der interkantonalen Zusammenarbeit sodann auch hervorgehoben. Dank der im Zuge
dieser Reform ergangenen neuen Verfassungsbestimmung in Art. 48 Abs. 4 BV sind die Kantone
nun ermächtigt, Rechtsetzungsbefugnisse an interkantonale Organe zu übertragen.
Vorausgesetzt wird dafür, dass der Vertrag nach dem gleichen Verfahren, das für die

Gesetzgebung gilt, genehmigt wird und die inhaltlichen Grundzüge der Bestimmungen festlegt.8

Den verfassungsrechtlichen Anforderungen an das gleiche Verfahren wurden die
Mitgliederkantone jedoch nicht vollends gerecht. Da für die Genehmigung eines Konkordats im
Bereich des Strafvollzugs das Kantonsparlament zuständig ist, wurde die Identität des
Entscheidungsträgers in allen Mitgliederkantonen – mit Ausnahme des Kantons Solothurn – zwar
gewahrt. Die Konkordatsvereinbarung wurde allerdings nicht in allen Kantonen dem fakultativen

Referendum unterstellt.9 Des Weiteren wurden die inhaltlichen Grundzüge der Bestimmungen in
den konkordatlichen Richtlinien und nicht in der Konkordatsvereinbarung selbst umschrieben. Der
Erlass von Richtlinien stützt sich lediglich auf die allgemeine Kompetenznorm in Art. 3 Abs. 2 lit. f
der Konkordatsvereinbarung. Ohne dass der Regelungsgegenstand konkret festgelegt ist, wurde
die Konkordatskonferenz zum Erlass von Richtlinien jeglichen Inhalts im Bereich der
Zusammenarbeit und der Ausgestaltung des Vollzuges ermächtigt. Einzig für die Regelung des

Arbeitsentgelts ist eine konkrete Delegationsnorm in der Konkordatsvereinbarung vorzufinden.10

Aufgrund der unvollständigen materiellen Ausgestaltung der Konkordatsvereinbarung hat keine
Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen stattgefunden. Die Konkordatskonferenz hat
demzufolge keine Rechtsetzungsbefugnisse. Dieser Umstand entspricht der Absicht des
Strafvollzugskonkordats. Die angestrebte Rechtsvereinheitlichung soll mittels Erlass von
Richtlinien einzig im Sinne einer Beeinflussung der kantonalen Gesetzgeber erreicht werden.

4. Problembereiche

4.1 Divergenz zwischen Praxis und Theorie

Die Richtlinien ergehen in keinem streng formellen Verfahren. Sie sind das Ergebnis von

Sitzungen der konkordatlichen Gremien.11 Indem für die betreffende Behörde eine
Orientierungshilfe geschaffen wird, kann mit dem Instrument der Richtlinie auf konkrete
Praxisprobleme reagiert werden. Die Dynamik der Richtlinien, ihre rasche Wandelbarkeit und ihre

fehlende Bindungswirkung ist Eigenart des Soft Law12 und entspricht der Absicht des
Strafvollzugskonkordats. Daraus erfolgt die Qualifikation der Richtlinie als Soft Law. Dabei
erreichen sie ihren Zweck, wie auch der als Synonym verwendete Begriff des Gentlemen’s
Agreement impliziert, auf eine fast schon elegante Art und Weise. Der aus vielen Sitzungen
hervorgegangene und in den Richtlinien zusammengefasste Konsens unter den Akteuren der
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Praxis ist auch deswegen sehr breit abgestützt, weil die einzelnen Bestimmungen der Richtlinie
gemeinsam erarbeitet und beschlossen wurden. Der Begriff des Gentlemans schliesst in diesem
Sinne den einvernehmlichen Umgang mit reziproken Interessen mit ein. Es können damit
Interessenkonflikte rasch gelöst werden, ohne verbindliches Recht zu setzen.

Durch seine Rechtsnähe kann Soft Law eine der Bindungskraft von rechtssetzenden Be-
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stimmungen sehr ähnliche Verbindlichkeit erzeugen. Diese Verbindlichkeit kommt in
verschiedener Weise zum Vorschein.

Die konkordatlichen Richtlinien werden von den Gerichten i. S. einer Erkenntnisquelle als
Auslegungs- und Orientierungshilfe herangezogen. In einem Entscheid des Luzerner

Regierungsrates13 hielt dieser denn auch fest, dass bei der Beurteilung für die Gewährung von
Halbfreiheit nebst der kantonalen Verordnung über den Strafvollzug auch die Richtlinien des

Strafvollzugskonkordats NWI-CH heranzuziehen seien.14 Das Heranziehen der Richtlinien
erscheint in Anbetracht der teilweise lückenhaften, rudimentären Regelung im kantonalen
Normengeflecht als notwendig. Eine direkte, unmittelbare Rechtswirkung kann Soft Law auf
diesem Wege zwar nicht entfalten, dennoch impliziert das Heranziehen von Soft Law eine

zumindest mittelbare rechtliche Bindungswirkung.15

Nach der Revision des allgemeinen Teils des StGB im Jahre 2007 wollte das
Strafvollzugskonkordat NWI-CH mit dem Erlass der Richtlinien möglichst rasch eine konkordatlich

einheitliche Lösung aufstellen.16 Dies deshalb, weil die Grundsatzregelungen des StGB ein
Erschwernis bei der Umsetzung in die kantonalen Strafvollzugserlasse darstellten. Die Richtlinien
wurden gewissermassen als Bindeglied zwischen den Grundsatzregelungen des
Bundesgesetzgebers und den divergierenden kantonalen Strafvollzugserlassen gesehen, was
ihrer Funktion als Soft Law entsprechen würde. Das Bundesgericht äusserte sich dahingehend,
dass Richtlinien rechtlich nicht als Gesetz zu qualifizieren seien, jedoch eine Rechtsquelle
darstellten, welche das Parlament inspiriert oder zumindest in der Rechtsetzung berücksichtigt

wird.17

Richtlinien treten längst nicht nur als Erkenntnisquelle auf, sie enthalten zuweilen auch
Konkretisierungen und Ergänzungen. Dies insbesondere deshalb, weil die kantonalen
Strafvollzugserlasse noch etliche Regelungslücken aufweisen und die Regelung von wichtigen
Vollzugsfragen nach wie vor dem Strafvollzugskonkordat überlassen wird. Die Urlaubsregelungen

sind in den kantonalen Strafvollzugserlassen bspw. nur rudimentär geregelt.18 Die Richtlinien

zum Urlaubswesen19 enthalten sodann in ausführlicher Weise die anderswo nicht geregelten
Einzelheiten zum Sach- und Beziehungsurlaub im geschlossenen und offenen Vollzug und



differenzieren dabei zwischen den verschiedenen Vollzugsinstitutionen. Überdies regelt die
Richtlinie zugleich Anwendungsfälle und Dauer des Ausgangs. In diesem Bereich tritt die
Richtlinie demnach als alleinige Vollzugsnorm auf.

Wo die kantonale Strafvollzugsnorm den Regelungsgegenstand der Sachmaterie nicht oder nicht
hinreichend regelt, finden sich zahlreiche Vorbehalte und Verweise auf die konkordatlichen

Richtlinien.20 Formulierungen wie «richten sich nach den Richtlinien», «im Rahmen der
Richtlinie», «sind den Richtlinien unterstellt» oder «nach den Richtlinien beurteilt» unterstreichen
die Unerlässlichkeit der Richtlinie im materiellen Vollzugsrecht. Vereinzelt werden die

Vorschriften des Konkordats in den kantonalen Strafvollzugserlassen ausdrücklich vorbehalten.21

Diese zahlreichen verschiedenen Ausformulierungen bezwecken alle die Anwendbarkeit der
Richtlinien. Sehr direkt formulierte dies der Kanton Obwalden in seiner Strafvollzugsverordnung.
Dort werden die Weisungen und Richtlinien des Strafvollzugskonkordats NWI-CH ausdrücklich

als verbindlich erklärt.22

Auch die Verbindlichkeitserklärung der Richtlinien in der Konkordatsvereinbarung steht ihrer
Klassifizierung als Soft Law entgegen. Art. 3 Abs. 2 lit. f Satz 2 der Konkordatsvereinbarung sieht
vor, dass die Richtlinien mit Zustimmung aller Kantone als verbindlich
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erklärt werden können. Hier übernimmt das Strafvollzugskonkordat trotz fehlender
Rechtsetzungsbefungnis im Bereich des Strafvollzugs die Rolle des ordentlichen Gesetzgebers.
Aufgrund der grossen Akzeptanz und der breiten Einhaltung der Richtlinien in den
Konkordatskantonen wurde von dieser Möglichkeit bis dato jedoch kein Gebrauch gemacht. Die
einzelnen Bestimmungen der Richtlinie wurden immerhin gemeinsam erarbeitet und
beschlossen. Die Nichteinhaltung dieser auf breitem Konsens beruhenden Regelungen liegt den
beteiligten Akteuren daher fern. Das Festhalten an den Gentlemen‘s Agreements und deren
breite Implementierung in den kantonalen Strafvollzugserlassen führt jedoch dazu, dass
Richtlinien über die Lenkungswirkung hinaus zuweilen eine Stellung zukommt, die mit der
Eigenart des Soft Law nicht mehr vereinbar ist. In diesen Fällen kommen die Richtlinien einer
Rechtsverordnung sehr nahe.

4.2 Fehlende demokratische Legitimation der konkordatlichen Erlasse

Die Konkordatsvereinbarung wurde durch die Genehmigung demokratisch legitimiert. Die sich
darauf stützenden Erlasse, insbesondere die Richtlinien, wurden jedoch nicht von den kantonalen
Parlamenten genehmigt. Da die Ausgestaltung und die Wirkungen von Richtlinien in der Praxis
denjenigen der Rechtsverordnungen sehr ähnlich sind, wird der Umstand, dass die Richtlinien als



Soft Law keiner demokratischen Legitimation bedürfen, als stossend empfunden. Immerhin
werden darin auch wesentliche Fragen zur Ausgestaltung des Vollzugsalltags geregelt. Der
Strafvollzug an sich greift in einer einschneidenden und umfassenden Art und Weise in
die persönliche Freiheit und die Individualrechte der Betroffenen ein. Zwar wurde im Entscheid
Minelli vom Bundesgericht festgehalten, dass der Freiheitsentzug als solcher in jedem Fall einer
ausreichend bestimmten Grundlage in einem formellen Gesetz bedarf. Hingegen sei es
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Regelung der Einzelheiten des Vollzugs

vom Gesetzgeber an die Exekutive delegiert werde.23 Zwar setzt sich mit der
Konkordatskonferenz das zuständige Organ für den Erlass der Richtlinien aus

Exekutivmitgliedern zusammen,24 jedoch wurden an sie keine Rechtsetzungsbefugnisse
delegiert. Faktisch regeln die Richtlinien unter dem Deckmantel des Soft Law aber sehr wohl
wichtige Materien des Strafvollzugs. Durch die Aufnahme der Richtlinien in die
kantonale Rechtsordnung würde sich die Thematik des Demokratiedefizits in Zukunft nicht mehr
stellen.

5. Schlussbemerkungen

Die Richtlinie spielt bei den Harmonisierungsbestrebungen zweifellos eine herausragende Rolle.
Als Soft Law verkörpert sie zwar kein bindendes Recht, dennoch entfaltet, sie wie die Praxis
anschaulich zeigt, der Vereinheitlichung äusserst zuträgliche Lenkungswirkungen. Durch ihren
grosszügigen Einsatz gelingt dem Strafvollzugskonkordat die erwünschte Harmonisierung in
geradezu pragmatischer Art und Weise. Insofern handelt es sich bei der Richtlinie um das
Harmonisierungsinstrument der ersten Wahl. Die Harmonisierung erfolgt jedoch nicht wie
angedacht im Sinne eines Katalysators zur raschen Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben
zum Strafvollzug mittels Beeinflussung des kantonalen Gesetzgebers. Ihr Einsatz hat bislang
nicht im erhofften Mass zur Übernahme der Regelungsgegenstände in die kantonale
Rechtsordnung geführt. Vielmehr zeigt sich eine Erlassmüdigkeit der kantonalen Gesetzgeber.

Einen wichtigen Teil ihres Erfolges beruht darauf, dass die Richtlinie bei ihrer Anwendung über
die Natur des Soft Law hinaus Geltung erlangt. Die Gründe dafür sind die zuweilen grosszügig
interpretierte Bindungswirkung vor dem Hintergrund der Absenz entsprechender
Strafvollzugsnormen mit der gewünschten Regelungsdichte.

Gerade weil das System der Unverbindlichkeit in der Praxis so viele Vorzüge aufweist, behaupten
sich die Handschlagerlasse gegenüber demokratisch legitimierten kantonalen Erlassen denn
auch sehr gut. Unter dem Gesichtspunkt der demokratischen Legitimation und der
Allgemeinverbindlichkeit besser ge-
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eignet wäre selbstverständlich die Rechtsverordnung.

Dem Strafvollzugskonkordat, so scheint es, wird in der Praxis mehr zugemutet, als es mit seinen
Instrumenten zu erreichen in der Lage ist. Durch seine Praxisnähe erscheint das
Strafvollzugskonkordat zwar als das geeignete Erlassorgan, jedoch stehen dem die materielle
Ausgestaltung der Konkordatsvereinbarung sowie das erwähnte Demokratiedefizit der daraus
entstehenden Erlasse entgegen. Nun sind die kantonalen Gesetzgeber gefordert, weitere
Anstrengungen zur Ausgestaltung und Harmonisierung von kantonalen Strafvollzugsgesetzen zu
tätigen.
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